
Anlage 2 
zum Präventionskonzept des Evangelischen Dekanats Wiesbaden 

 

Verhaltenskodex zur Verhinderung von Gewalt 
für alle ehrenamtlich tätigen, hauptberuflich und hauptamtlich beschäftigten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

 

1. Die Persönlichkeit und Würde von Kindern und Jugendlichen ist unantastbar. 

Wir beziehen gegen sexistisches, rassistisches, diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten jeder Art aktiv Stel-

lung. Wir verpflichten uns Kinder und Jugendliche unabhängig ihres Alters und Geschlechtes, ihrer Herkunft und 

Religion wertzuschätzen, sie zu begleiten und zu beraten, die von ihnen gesetzten Grenzen zu achten und zu res-

pektieren. 

2. Kinder und Jugendliche benötigen einen Entwicklungsraum, um sich frei zu entfalten. 

Wir bieten Kindern und Jugendlichen in unseren Angeboten den Raum, Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zur 

Selbstbestimmung und eine geschlechterbewusste Identität zu entwickeln. 

3. Gewalt und sexualisierte Gewalt dürfen kein Tabuthema sein. 

Wir tolerieren keine Form der Gewalt, benennen sie offen und handeln zum Besten derKinder und Jugendlichen. 

Wir beziehen in der öffentlichen Diskussion klar Stellung 

4. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht aufmerksame und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wir alle tragen Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, entwi-

ckeln wir Konzepte, damit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen keine Grenzverletzungen und keine sexuali-

sierte Gewalt möglich werden. Hierfür behandeln wir diese Themen in unserer Ausbildung regelmäßig. 

5. Kinder und Jugendliche müssen vor Schaden geschützt werden. 

Wir schützen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden, vor Miss-

brauch und Gewalt. 

6. Grenzverletzungen wird konsequent nachgegangen. 

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. Im Konfliktfall informieren wir die Verant-

wortlichen auf der Leitungsebene und ziehen professionelle Unterstützung und Hilfe hinzu. Die Vorgehensweisen 

und möglichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind uns bekannt. 

 

Selbstverpflichtungserklärung: 
 

Ich habe mich mit dem Verhaltenskodex für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelischen Jugend in Hessen 

und Nassau auseinander gesetzt und werde mich daran halten. 

Bei Hinweisen auf schwerwiegende Probleme und dem Verdacht, dass das Wohl des Kindes bzw. der Jugendlichen 

oder des Jugendlichen gefährdet ist, informiere ich die verantwortliche Leitung der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen (z. B. den oder die Hauptberuflichen oder die Teamleitung) oder eine anderweitige Vertrauensperson. 

Ich versichere, dass ich keine der in §72a SGB VIII bezeichnete Straftat begangen habe.  

Weiter versichere ich, dass ich nicht wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden bin, noch dass der-

zeit ein gerichtliches Verfahren noch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat 

gegen mich anhängig ist. 

 

Name, Vorname   geboren am:  

     

Ort, Datum:   Unterschrift  

 
 
 

[2-fach ausfüllen und eine Kopie dem/der die Selbstverpflichtung Abgebenden aushändigen] 


